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Steuerrekurskommission 

des Kantons Basel-Stadt 

Präsidialentscheid vom 7. September 2015

Mitwirkende lic. iur. Andreas Miescher (Präsident)  

und MLaw Andreina Biaggi (Gerichtsschreiberin) 

Parteien Ehegatten X 

[…] 

gegen 

Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt

Fischmarkt 10, 4001 Basel 

Gegenstand Kantonale Steuern pro 2013 

(Abzug für Unterstützungsbeiträge, § 35 Abs. 1 lit. b StG) 
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Sachverhalt 

A. Die Rekurrenten, X, deklarierten in ihrer Steuererklärung pro 2013 Unterstützungs-

beiträge an die Mutter der Rekurrentin, B, in der Höhe von CHF 7‘000.00. 

Mit Veranlagungsverfügung vom 4. Dezember 2014 wurde der Abzug in der Höhe 

von CHF 5‘500.00 für die geltend gemachten Unterstützungsbeiträge nicht gewährt. 

Die Steuerverwaltung begründete dies damit, dass gemäss eingereichter Bestäti-

gung der F GmbH vom 15. Oktober 2014 nicht B die Empfängerin der Zahlungen 

sei. 

B. Mit Schreiben vom 11. Dezember 2014 erhoben die Rekurrenten fristgerecht Ein-

sprache und beantragten die Gewährung des geltend gemachten Unterstützungs-

abzugs in der Höhe von CHF 5‘500.00. 

Auf Nachfrage der Steuerverwaltung erklärten die Rekurrenten mit Schreiben vom 

1. Februar 2015, dass die Zahlungen an die Schwester der Rekurrentin, C, über-

wiesen worden seien. Die Schwester lebe mit der Mutter im gleichen Haus. Ebenso 

würden die beiden Kinder der Rekurrentin unterstützt. 

Mit Einspracheentscheid vom 10. April 2015 wies die Steuerverwaltung die Ein-

sprache ab. 

C. Gegen diesen Entscheid richtet sich der vorliegende Rekurs vom 5. Mai 2015. Die 

Rekurrenten machen nun geltend, dass die unterstützten Personen in erster Linie 

die beiden Kinder der Rekurrentin, D (geb. […] 2003) und E (geb. […] 2000) seien. 

Das Geld sei im Jahr 2013 an die Schwester der Rekurrentin überwiesen worden, 

da die Kinder noch über kein eigenes Konto verfügen würden. 

In ihrer Vernehmlassung 17. Juni 2015 beantragt die Steuerverwaltung die Abwei-

sung des Rekurses. 

Auf die Einzelheiten der Standpunkte wird, soweit erforderlich, in den nachstehen-

den Erwägungen eingegangen. Ein zweiter Schriftenwechsel ist nicht angeordnet 

worden. Der vorliegende Entscheid wurde als Präsidialentscheid gefällt. 
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Erwägungen 

1. Gemäss § 164 Abs. 1 des baselstädtischen Gesetzes über die direkten Steuern 

vom 12. April 2000 (StG) kann die betroffene Person gegen den Einspracheent-

scheid der Steuerverwaltung innert 30 Tagen seit Zustellung des Entscheides an 

die Steuerrekurskommission Rekurs erheben. Daraus ergibt sich deren sachliche 

Zuständigkeit zur Beurteilung des vorliegenden Rekurses. Die Rekurrenten sind als 

Steuerpflichtige durch den Einspracheentscheid der Steuerverwaltung vom 10. April 

2015 unmittelbar berührt und daher zum Rekurs legitimiert. Auf den rechtzeitig er-

hobenen und begründeten Rekurs vom 5. Mai 2015 (Datum des Poststempels) ist 

somit einzutreten. 

2. a) Die Rekurrenten beantragen, den Einspracheentscheid der Steuerverwaltung 

vom 10. April 2015 betreffend kantonale Steuern pro 2013 aufzuheben und den 

Abzug für die Unterstützungsbeiträge an die Mutter der Rekurrentin bzw. an die 

Kinder der Rekurrentin in der Höhe von CHF 5‘500.00 zu gewähren. 

b) Es ist zu prüfen, ob die Steuerverwaltung den Rekurrenten den Abzug für die 

Unterstützungsbeiträge zu Recht verweigert hat. 

3. a) § 35 Abs. 1 lit. b StG sieht vor, dass CHF 5'500.00 vom Einkommen abgezogen 

werden für jede angehörige Person, an deren Unterhalt die steuerpflichtige Person 

in Erfüllung einer rechtlichen Unterstützungspflicht mindestens in Höhe des Abzu-

ges beiträgt. 

b) Wird kein Beweis für die steuermindernde Tatsache erbracht, so hat die steuer-

pflichtige Person die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen (vgl. Urteil des Bundes-

gerichts 2C_154/2009 vom 28. September 2009, E. 5.2 mit Hinweisen; Urteil des 

Verwaltungsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 3. Juli 2006, E. 2.3., publ. in 

BStPra 6/2007, 513 ff.). Bei Geldzahlungen ins Ausland ist der Nachweis gemäss 

der vom Bundesgericht entwickelten Praxis durch Post- und Bankbelege zu führen, 

da hier besonders strenge Anforderungen gelten. Aus den Post- und Bankbelegen 

müssen sowohl der Leistende als auch der Empfänger klar ersichtlich sein (Urteil 

des Bundesgerichts 2C_524/2010 vom 16. Dezember 2010, E. 2.4; Urteil des Bun-

desgerichts 2C_390/2008 vom 28. Juli 200, E. 5.2 mit Hinweisen). 

c) Voraussetzung für die Gewährung des Unterstützungsabzugs ist einerseits das 

Bestehen einer rechtlichen Unterstützungspflicht. Darunter ist die gesetzliche Un-

terstützungspflicht, wie sie unter anderem in Art. 328 des Schweizerischen Zivilge-
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setzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB) verankert ist, zu verstehen. Ebenso ist 

darunter auch die Unterhaltspflicht für minderjährige bzw. sich in Ausbildung befin-

dende Kinder zu verstehen. Nach Art. 328 ZGB ist, wer in günstigen Verhältnissen 

lebt, verpflichtet, Verwandte in auf- und absteigender Linie zu unterstützen, die oh-

ne diesen Beistand in Not geraten würden. Als Angehörige im Sinne des Steuerge-

setzes sind deshalb ausschliesslich Mitglieder einer Familiengemeinschaft zu ver-

stehen. Weitere Voraussetzung für die Gewährung des Unterstützungsabzuges ist 

die Unterstützungsbedürftigkeit der begünstigten Person. Diese ist immer dann ge-

geben, wenn die unterstützte Person aus objektiven Gründen, d.h. unabhängig von 

ihrem Willen längerfristig nicht in der Lage ist, ganz oder teilweise für ihren Lebens-

unterhalt aufzukommen und deshalb auf die Hilfe von Drittpersonen angewiesen ist.  

4. a) Die Rekurrenten deklarierten in ihrer Steuererklärung pro 2013 einen Unterstüt-

zungsabzug für die Mutter der Rekurrentin in der Höhe von CHF 5‘500.00. Mit 

Schreiben vom 1. Februar 2015 machten die Rekurrenten erstmals geltend, dass 

neben der Mutter der Rekurrentin auch noch die Kinder der Rekurrentin unterstützt 

würden. In der Rekursbegründung vom 5. Mai 2015 bringen sie nun vor, dass sie in 

erster Linie die beiden Kinder der Rekurrentin unterstützt hätten. 

b) Aus der eingereichten Bestätigung der F GmbH vom 15. Oktober 2014 ist ledig-

lich ersichtlich, dass die Zahlungen jeweils an C überwiesen wurden. Gemäss Aus-

sage der Rekurrenten ist sie die Schwester der Rekurrentin. Aus der Bestätigung 

wird hingegen nicht klar, ob und gegebenenfalls in welchem Umfange die Mutter 

der Rekurrentin und/oder die Kinder der Rekurrentin unterstützt wurden. Der Be-

weis für die steuermindernde Tatsache muss jedoch von den Rekurrenten erbracht 

werden. 

5. a) In Bezug auf die Unterstützungszahlungen an die Mutter der Rekurrentin ist 

festzuhalten, dass deren Unterstützungsbedürftigkeit nicht nachgewiesen wurde. 

Zudem erfolgten die Zahlungen nicht an die Mutter, sondern an die Schwester der 

Rekurrentin. Einen Grund, weshalb die Zahlungen nicht direkt an die Mutter getätigt 

werden konnten, bringen die Rekurrenten nicht vor. Der Abzug für Unterstützungs-

beiträge an die Mutter kann somit nicht gewährt werden. 

b) In weiteren Schreiben machen die Rekurrenten geltend, dass die beiden Töchter 

der Rekurrentin in erster Linie unterstützt wurden. Allerdings reichen die Rekurren-

ten keine Beweise, z.B. Geburtsurkunden, ein, welche belegen würden, dass ein 

Kindesverhältnis zu den Kindern D und E besteht. Zudem fehlen Angaben, wer zur 



2015-053 

5

Hauptsache für den Unterhalt der Kinder aufkommt. Somit kann auch kein Unter-

stützungsabzug für die beiden Kinder gewährt werden. 

6. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass aus den eingereichten Unterlagen nicht 

ersichtlich ist, wen die Rekurrenten in welchem Umfang unterstützt haben. Die Un-

terstützungsbedürftigkeit der Mutter der Rekurrentin und das Kindesverhältnis der 

Rekurrentin zu den Kindern D und E wurden zudem nicht nachgewiesen. Der Re-

kurs ist somit abzuweisen.  

7. Nach dem Ausgang des Verfahrens ist den Rekurrenten in Anwendung von 

§ 170 Abs. 1 StG in Verbindung mit § 135 Abs. 1 der Verordnung zum Gesetz über 

die direkten Steuern vom 14. November 2000 sowie dem Gesetz über die 

Gerichtsgebühren vom 16. Januar 1975 und der Verordnung hierzu vom 4. März 

1975 eine Spruchgebühr aufzuerlegen. Diese Spruchgebühr wird im vorliegenden 

Fall auf CHF 700.00 festgelegt. 

Beschluss 

://: 1. Der Rekurs wird abgewiesen. 

2. Die Rekurrenten tragen eine Spruchgebühr von CHF 700.00. 

3. Der Entscheid wird den Rekurrenten und der Steuerverwaltung mitgeteilt. 


